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Mit der Nominierung von nunmehr zehn Beitritts-
kandidaten aus dem mittel-osteuropäischen Raum
steht das EU-Projekt vor der größten Herausforde-
rung seiner Geschichte. Die geplante, vor allem poli-
tisch gewollte Erweiterung wird nicht nur die Ge-
wichte innerhalb der Gemeinschaft verschieben, son-
dern auch deren interne Strukturen verändern. Die
Dimension dieser Aufgabe erfordert den vollen Ein-
satz staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ressourcen
sowohl der EU, als auch der Beitrittsländer. Arbeits-
beziehungen als Schnittpunkt der Handlungsfelder
von Gewerkschaften, Arbeitgeber(verbänden) und
staatlichen Institutionen sind ein Kernelement dieser
Ressourcen, das in den EU- und MOE-Ländern so-
wie auf der EU-Ebene selbst unterschiedlich ent-
wickelt und strukturiert ist1).

1. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit

In einer ländervergleichenden Studie zu Polen, Slo-
wenien, Tschechien und Ungarn (Kohl/Lecher/Plat-
zer 2000) wurde eine detaillierte Analyse von Ent-
wicklung und aktuellem Stand der Arbeitsbeziehun-
gen in diesen großen vier zum ersten Zeitpunkt an-
stehenden MOE-Ländern vorgenommen. Sie zeigt,
dass diese Länder mit einem mehrfachen „Dilemma
der Gleichzeitigkeit“ (Offe 1994) zu kämpfen haben.
Zum einen ist die Transformation staatssozialistisch
deformierter zu marktwirtschaftlich definierten Ar-
beitsbeziehungssystemen noch nirgendwo abgeschlos-
sen. Dies zeigt sich auf betrieblicher Ebene im Ver-
tretungsdefizit der Verbände in der Privatwirtschaft
und hier insbesondere bei unternehmerischen Neu-
gründungen, auf sektoraler Ebene in der – mit Aus-
nahme Tschechiens – vielfachen Zersplitterung der
Gewerkschaften und der unzulänglichen Organisati-
onsbereitschaft bzw. -vermögen der Arbeitgeber und
auf der regionalen/nationalen Ebene im Einfluss des
transformierten Staates als Repräsentant des „politi-
schen Kapitalismus“ (Tatur 1998) in den tripartisti-
schen Gremien.

Gleichzeitig müssen sowohl demokratische Staats-
und Politikstrukturen als auch in einem korporatisti-
schen Prozess  ein Arbeitsbeziehungssystem und ein –

unter den alten Bedingungen kaum existentes – kol-
lektives Arbeitsrecht entwickelt werden. Tripartismus
und autonom-bipartistische Beziehungen können sich
dabei paralysieren.

Zugleich stehen die sich konfigurierenden Arbeits-
beziehungssysteme grundsätzlich vor den gleichen
Problemen wie diejenigen der westlichen Industrielän-
der, die sich immer noch überwiegend am fordisti-
schen Modell der Arbeitsbeziehungen und des ihm
entsprechenden Arbeitsrechts orientieren. Sie sehen
sich aber zunehmend mit Herausforderungen kon-
frontiert, die infrage stellen, was jahrzehntelang gül-
tig war. Dazu gehören die Erosion des klassischen
Betriebs durch interne und externe Flexibilisierung,
die Problematik, in einem immer enger werdenden
Arbeitsmarkt die Interessen atypischer Arbeitnehmer
und der Arbeitslosen mitzuvertreten und zugleich auf
die neuen Bedürfnisse des Typs „qualifizierter Wis-
sensarbeiter“ bzw. Dienstleister einzugehen (Weiss
2000). Insbesondere die Gewerkschaften sind gefor-
dert, nicht nur die Interessen der Stamm-, sondern
auch der immer größer werdenden Anzahl der Peri-
pherbelegschaften und der potentiell Erwerbswilligen
effektiv mitzuvertreten. Dies erfordert aber nicht nur
die eigene Umorientierung, sondern auch eine Neu-
positionierung der Arbeitgeberverbände und die Öff-
nung beider für eine umfassende gesellschaftliche Zu-
kunftsdiskussion. Die bisher gezeigte Bereitschaft der
MOE-Länder, sich an den etablierten Arbeitsbezie-
hungen in den EU-Ländern sei es punktuell, sei es
pauschal zu orientieren, werden in einem solchen Zu-
kunftsszenario neu zu stellen sein.

Schließlich fordert die Antizipation der EU-Inte-
gration und die Übernahme des acquis commun-
autaire von den Beitrittsländern neue und wiederum
anders gelagerte Anstrengungen, ihre Arbeitsbezie-
hungen zu effektivieren. In den vorhandenen triparti-
stischen Institutionen geht es nicht mehr nur um das
Transformations- und Modernisierungsthema, son-
dern es geht mit dem Näherrücken des Beitrittsda-
tums immer mehr auch um den Konsens der Arbeits-
marktparteien, die Schwierigkeiten und Risiken der
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geplanten EU-Integration verlässlich einzuschätzen
und gemeinsam mit den anderen großen gesellschaft-
lichen Gruppen zu meistern.

2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Nach einem Jahrzehnt der Transformation – was
angesichts der komplexen Problemstellung ein kurzer
Zeitraum ist – haben sich sowohl Gemeinsamkeiten
als auch Unterschiede in Struktur und Leistungs-
fähigkeit der hier behandelten Länder entwickelt. Es
ergibt sich ein nach Untersuchungsländern und den
verschiedenen Ebenen der Arbeitsbeziehungen sowie
im Arbeitsrecht differenziertes, insgesamt immer
noch labiles Übergangsstadium mit fragmentierten
Strukturen und Funktionsdefiziten. Probleme mit
dem Auf- und Ausbau der Mikro-, Meso- und Ma-
kroebene sowie Defizite im Bereich der Akteure
selbst sind festzustellen. Auf betrieblicher Ebene gibt
es Handlungsprobleme, die bei niedrigem Organisa-
tionsgrad, gewerkschaftlicher Zersplitterung und dua-
lem Interessenvertretungssystem (Ungarn) kumulie-
ren. Auf der Meso-Ebene der sektoralen Arbeits-
beziehungen und ihrem tarifpolitischem Kern ist die
Differenz zu den meisten EU-Ländern (Ausnahme
Großbritannien) besonders ausgeprägt. Die sektorale
Ebene ist in den MOE-Ländern generell am schwäch-
sten entwickelt und wird ihrer primären Aufgabe,
Arbeitsbedingungen und Lohnkonkurrenz auf einem
der jeweiligen Branchenlage angemessenen Niveau zu
sichern, kaum gerecht. Auf der Makroebene, die nach
anfänglichem staatlichen Desinteresse in Tschechien
nun in allen Untersuchungsländern dem tripartiten
Schema folgt, sind die Unterschiede zur EU und den
dort in vielen Ländern zurzeit laufenden „Bündnissen
für Arbeit“ formal am geringsten. Zwar setzt hier –
(Ausnahme Slowenien) – der Staat die entscheiden-
den Rahmenbedingungen und insbesondere von den
Gewerkschaften wird immer wieder mit gutem Grund
die Befürchtung geäußert, dass sie in diesen Gremien
nur legitimatorisch missbraucht würden. Doch ist
dies ein Problem aller tripartiten Arbeitsbeziehungen,
das auch im Westen nicht unbekannt ist und mit dem
Verfall gewerkschaftlicher Macht weiter zunimmt
(Streeck 1999). Die Ziele der tripartiten Bündnisse
sind aber unterschiedlich. Geht es im Westen insbe-
sondere um die Bekämpfung der Massenarbeitslosig-
keit, steht im Osten nach wie vor die Systemtransfor-
mation, in den Beitrittsländern zunehmend aber auch
die EU-Integration im Vordergrund. Nach wie vor
ungeklärt ist in den MOE-Staaten auch die Frage der
Abgrenzung von tripartiten zu zweiseitig zu behan-
delnden Themen sowie der möglicherweise negative
Einfluss des Tripartismus auf den Aufbau von Ar-
beitgeberverbänden. 

Schließlich ist ein viertes relevantes Funktionsdefi-
zit im Bereich der Akteure selbst auszumachen, wie
allgemein niedriger Organisationsgrad, schlechte Ver-
tretung in Mittel- und Kleinunternehmen, fehlende

Akzeptanz bei den Belegschaften und mangelhafte
Kooperationsfähigkeit der Protagonisten von Kapital
und Arbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen. Auch hier gilt, dass in den Ländern der
EU diese Probleme gleichfalls zunehmen. Gewerk-
schaftliche Organisationsquoten von unter 10 %
(Frankreich) rückläufige Arbeitgeberorganisations-
quoten (Deutschland), ubiquitäre Schwierigkeiten der
Gewerkschaften mit der Rekrutierung und Vertre-
tung der neuen „Wissensdienstleister“ und nur
schwache und wenig belastbare Beziehungen zu
Nichtregierungsorganisationen wie Arbeitslosen- und
Umweltverbänden, Netzwerken und Kooperativen
sowie den dezentralen und oft nur punktuell-kurzfri-
stigen Aktionsgruppen etwa der Jugendlichen, weisen
perspektivisch eher auf Gemeinsamkeiten als Diffe-
renzen hin. Dabei ist dieser zivilgesellschaftliche Un-
terbau in den MOE-Staaten durchweg schwächer ent-
wickelt als im Westen (Aus Politik und Zeitgeschichte
1998)

Aus diesem Befund lässt sich folgender Schluss zie-
hen: Zwar sind die nationalen Arbeitsbeziehungs-
systeme in den MOE-Ländern grundsätzlich lücken-
hafter als diejenigen in den EU-Ländern, doch weisen
die Probleme in die gleiche Richtung. Dezentralisie-
rung, Deregulierung, Individualisierung und die Ex-
klusion relevanter Belegschaftsteile aus der Verbands-
vertretung gehen einher mit postfordistischen Regu-
lierungsansätzen in der Politik (Roth 1998). In West
und Ost laufen daher die Verbände von Arbeit und
Kapital Gefahr, Effizienz und demokratische Legiti-
mation ihrer Politik und damit perspektivisch ihre
autonome Handlungsfähigkeit zu verlieren (EU) oder
gar nicht erst zu erlangen (MOE) (Lecher/Optenhögel
1995). In dieser kritischen Situation geht es nicht
mehr darum, dass – wie viele meinen – die Verbände
durch ihre vermeintliche Herrschaft staatliche Steue-
rung behindern, sondern dass allein durch die Ver-
bände von Kapital und Arbeit und einen neoliberal
amputierten Staat das „soziale Kapital“ moderner
Gesellschaften nur noch unvollkommen repräsentiert
wird (Leggewie 1999).

3. Arbeitsbeziehungen und Zivilgesellschaft

Für die Weiterentwicklung der Arbeitsbeziehungen
in den MOE- und den EU-Ländern kommt es daher
auch in der Europäisierungsperspektive darauf an,
den zivilgesellschaftlichen Aspekt der Arbeitsbezie-
hungen zu betonen und sie dadurch für Belegschaften
und Bürger anschlussfähig zu machen. Dafür können
zwei zentrale Andockpunkte der Arbeitsbeziehungen
auf europäischer Ebene identifiziert werden. Einmal
die europäischen Dachorganisationen wie Euro-
päischer Gewerkschaftsbund und UNICE und ihre
Bezüge zur Europäischen Kommission und deren
Untergliederungen, zum anderen aber mit einer be-
reits institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Kom-
ponente, der dem Europäischen Parlament vorgela-
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gerte Wirtschafts- und Sozialausschuss. Dieser ist in
seiner pluralen, zivilgesellschaftlichen Zusammenset-
zung von Arbeitgebern, Gewerkschaften und weite-
ren Nichtregierungsorganisationen ein neben den
klassischen Verbandsschienen und unter Berücksich-
tigung der genannten existenzbedrohenden Defizite
der Protagonisten der Arbeitsbeziehungen besonders
geeigneter Partner der Beitrittsländer auf ihrem Weg
in die EU.

Die beiden wichtigsten „Ost-West-Gelenke“ der
Arbeitsbeziehungen sind daher die arbeitsbezogenen
Verhandlungsthemen des Sozialen Dialogs und des
Wirtschafts- und Sozialausschusses des Europäischen
Parlaments. Beide sind tragende Elemente eines eu-
ropäischen zivilgesellschaftlichen Entwicklungsmo-
dells. Geht man von der in der diskursiven Demo-
kratietheorie üblichen Definition einer organisierten
Zivilgesellschaft als der Gesamtheit aller Organisati-
onsstrukturen aus, deren Mitglieder über einen de-
mokratischen Diskurs- und Verständigungsprozess
dem allgemeinen Interesse dienen, und die auch als
Mittel zwischen öffentlicher Gewalt und den Bürgern
auftritt (Habermas 1992), dann sind deren Akteure
aber sowohl in den hier untersuchten MOE-Ländern,
wie auch auf EU-Ebene nur schwach entwickelt. Dies
ist dann besonders kritisch, wenn die Themen für ei-
nen gesamtgesellschaftlichen Diskurs wie etwa die
Entwicklung eines neuen Arbeitsbegriffs, eine neue
Arbeitszeitgestaltung im Rahmen von Arbeitsumver-
teilung und eine auf die immer schnellere Kumulation
von Wissen eingehende Bildungspolitik bereits defi-
niert sind, ohne dass entsprechende Umsetzungs-
schritte mit konkreten Auswirkungen (Richtlinien,
Verordnungen) auf den acquis communautaire – und
damit tendenziell auch auf die Beitrittsstaaten – er-
kennbar sind.

Das Verhältnis der europäischen Sozialpartner un-
tereinander und ihr Verhältnis zu den supranationa-
len EU-Institutionen ist als Sozialer Dialog zwar auf
allen drei Arbeitsbeziehungsebenen – Unternehmen
bzw. hier europäischer Konzern, sektoraler und mul-
tisektorieller Dialog – anzutreffen, doch was The-
menhorizont und Verbindlichkeit der gemeinsamen
Stellungnahmen betrifft, bisher nur sehr begrenzt ef-
fektiv. Dieser Soziale Dialog ist seinem Wesen nach
ein auf Konsens angelegtes Entscheidungsverfahren,
dessen Teilnehmer seit Inkrafttreten des Vertrags von
Amsterdam auf quasi verfassungsmäßiger Basis agie-
ren. Seine Bedeutung für die Sozial- und Arbeitspoli-
tik und damit die Arbeitsbeziehungen auf europäi-
scher Ebene ist aber immer im Vergleich zu seiner na-
tionalstaatlichen Bedeutung (Bündnisse für Arbeit)
noch immer rudimentär. 

Auf betrieblicher Ebene ist zwar mit der Einrich-
tung einer originär europäischen Institution „Euro-
Betriebsrat“ ein gewisser Fortschritt gelungen, doch
ist deren Auswirkung auf eine Europäisierung der Ar-

beitsbeziehungen bisher noch offen. Die empirische
Spannbreite reicht dabei von den (vielen) nur symbo-
lischen bis zu den (wenigen) ansatzweise bereits trans-
national/europäisch denkenden und handelnden be-
teiligungsorientierten EBR (Lecher/Platzer/Rüb/Wei-
ner 1999). Im sektoralen Sozialdialog ist insbesondere
aufgrund der Unbeweglichkeit der Arbeitgeberver-
bände und deren Verweigerung der Mandatierung ih-
rer internationalen Organisation UNICE, aber auch
aufgrund gewerkschaftlicher Bedenken bezüglich der
Übertragung von Handlungsmacht (insbesondere der
Tarifpolitik) auf die europäische Ebene in den letzten
Jahren nur ein mühsamer Fortschritt zu verzeichnen.
Und auch die wenigen konkreten Ergebnisse von im
Sozialdialog verhandelter und verabschiedeter Richt-
linien auf multisektorieller Ebene halten den in sie ge-
setzten Erwartungen nur zum Teil stand (Keller/Sör-
ries 1999). Auf ähnliche Schwierigkeiten trifft die Ar-
beit des Wirtschafts- und Sozialausschusses als Vor-
feldinstitution des Europäischen Parlaments. Seine
Stellungnahmen sind unverbindlich und an eine Insti-
tution gerichtet, deren Stellenwert im Zusammenspiel
der europäischen Institutionen auf Quasi-Staats-
Ebene zwar zunimmt, aber immer noch sehr begrenzt
ist. Doch könnte sich dies in absehbarer Zeit mit den
bereits vorliegenden Veränderungsvorschlägen zu ei-
ner Ausweitung der Mehrheitsentscheidung im Rat
und einer damit verbundenen Aufwertung des EU-
Parlaments im Zuge des Beitritts der MOE-Länder
ändern.

Trotz dieser hier nur angedeuteten Defizite kann
man davon ausgehen, dass der dreigliedrige Sozial-
dialog in der EU nicht nur eine gewisse Vorbildfunk-
tion für die Einrichtung von tripartiten Gremien in
den MOE-Ländern hat, sondern dass mit der ver-
bandlichen Integration von Arbeitgeberverbänden
und Gewerkschaften der MOE-Beitrittskandidaten in
die Dachorganisationen EGB und UNICE und damit
zumindest auf Gewerkschaftsseite zugleich auch in
die sektorale Verbandsvertretung ein institutionelles
Gelenk zwischen beiden geschaffen wurde, das schon
heute dem Diskurs und Austausch für die Perspekti-
ven des MOE-Beitritts und entsprechender Auswir-
kungen auf die EU und ihr vorgelagerten Institutio-
nen ermöglicht. Hinzu kommt, dass einige (wenige)
Europäische Betriebsräte schon heute Arbeitnehmer-
vertreter aus den EU-Beitrittsländern bzw. aus den
Töchtern der dort ansässigen Konzerne zulassen.
Dies könnte zu einer weiteren Diffusion der Arbeits-
beziehungen auf betrieblicher Ebene führen, hängt al-
lerdings wesentlich von der Unternehmensphilo-
sophie des jeweiligen Konzerns ab. So gibt es das
Beispiel VW/Skoda in Tschechien, das eine gute west-
östliche Integration des EBR – gestützt auf die ko-
operative Arbeitsbeziehungskultur der Mutter – be-
legt. Andererseits sind die Arbeitsbeziehungen etwa
bei FIAT-Polski – wo den polnischen Arbeitnehmern
keine Vertretung im EBR zugestanden wurde – auf-
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grund des extrem konfliktorientierten Arbeitsbezie-
hungsmodells der italienischen Mutter so verhärtet,
dass hier allenfalls negative spin-off-Effekte betriebli-
cher Arbeitsbeziehungen zu beobachten sind.

Praktische Ansätze der Kooperation existieren
aber auch im WSA (Initiativ-Stellungnahme des
WSA 1999): In gemischten beratenden Ausschüssen
arbeitet dieser mit jenen Instanzen der Beitrittsländer
zusammen, die analoge Strukturen und Arbeits-
inhalte der Europäisierung aufbauen wollen. Dies
führt zu gegenseitigen Besuchsprogrammen und
praktischer Hilfe in technischen und administrativen
Detailfragen. Solche Beziehungen sollten nicht nur
unter altruistischen Gesichtspunkten aus EU-Per-
spektive beurteilt werden, sondern auch im wohlver-
standenen eigenen Interesse der sich ausweitenden
EU selbst. Wenn es nicht gelingt, die demokratische
Legitimation zivilgesellschaftlicher Organisations-
strukturen in diesen Ländern durch einen Auf- und
Ausbau zu stärken und zu sichern, wächst die Ge-
fahr, dass deren gegenüber den EU-Ländern und
auch gegenüber der europäischen Ebene der EU
selbst deutliches aktuelles Defizit unter neoliberalem
Wirtschaftsdruck weiter fortschreitet. Damit trägt es
dazu bei, die bisher erreichten Ansätze zur For-
mierung einer staatlichen bzw. quasistaatlichen Insti-
tutionen stützenden und entlastenden Funktion der
Zivilgesellschaft zu konterkarieren, Dies kann im
Verbund mit den nach wie vor zahlreichen EU- aber
zunehmend auch MOE-internen Kritikern auf Dauer
sowohl den Erweiterungs- als auch den Vertiefungs-
aspekt der EU unterminieren. Die Unzufrieden-
heit der EU-Bürger mit den sozial- und arbeitspoliti-
schen Defiziten der Gemeinschaft könnte sich dann
mit den teilweise berechtigten Befürchtungen der
neuen Beitrittsländer vor einem nur neoliberal-öko-
nomischen Großprojekt EU zu einer gefährlichen
Brisanz mischen. Auf der Agenda sowohl der „alten“
EU-Staaten wie auch der neu hinzustoßenden Aspi-
ranten sollte deshalb das Thema „Entwicklung der
Arbeitsbeziehungen im Rahmen einer organisierten
Zivilgesellschaft“ einen bedeutenden Stellenwert in
der politischen und öffentlichen Aufmerksamkeit er-
halten.

4. Vier konkrete Perspektiven

Zur Umsetzung dieses Desiderats bieten sich An-
satzpunkte auf dem betrieblichen, tariflichen, tripar-
titen und regionalen Pol der Arbeitsbeziehungen an.
Zum ersten sollten Europäische Betriebsräte in ihren
Vertragsverhandlungen zur Konstituierung darauf
dringen, dass bei Existenz von Töchtern in den
MOE-Ländern deren Vertreter bereits antizipativ im
Hinblick auf die EU-Erweiterung zumindest als Gä-
ste, besser als Vollmitglieder aufgenommen werden.
Die dadurch wenigstens arbeitnehmerseitig institu-
tionell gesicherte Information und Konsultation liegt
insbesondere bei der nicht zu Unrecht hoch bewerte-

ten Standortproblematik im Interesse beider Seiten
und sollte von einem intelligenten Management als
ein nützlicher Beitrag zur konzernpolitischen Inte-
gration betrachtet werden. Darüber hinaus wird
nach den vorliegenden Erfahrungen mit EBR-Arbeit
in der EU der direkte Kontakt mit Vertretern un-
terschiedlicher nationaler Arbeitsbeziehungsmuster
mehr für das gegenseitige Verständnis, aber auch für
die Bewertung der Praxistauglichkeit der jeweiligen
Arbeitsbeziehungen in europäischer Perspektive lei-
sten als jede theoretische Schulung. Eine sektorale
oder aufgrund der gemeinsamen Themenstel-
lung „EU-Integration“ auch übersektorale Vernet-
zung dieser Betriebsräte auf nationaler oder gar
perspektivisch gedacht der gemeinsam zum EU-Bei-
tritt anstehenden Länder könnte die Effizienz weiter
erhöhen.

Zweitens sollten Fragen einer europäischen Koor-
dinierung von Tarifpolitik nicht mehr nur in der EU
– wie beispielsweise schon im Bereich der Metallge-
werkschaften zwischen Nordrhein-Westfalen, Belgien
und den Niederlanden – angegangen, sondern auch
im mittel- osteuropäischen Raum aufgegriffen und
vorangetrieben werden. Ein vielversprechender An-
satz liegt hier in der Kooperation zwischen der
bayerischen IG Metall und den Metallgewerkschaften
Tschechiens und Österreichs vor, die neben dem Er-
fahrungs- und Informationsaustausch über Stand
und Perspektive der Arbeitsbeziehungen im weiten
Sinn auch ausdrücklich die tarifpolitische Dimension
umfasst.

Drittens sollten die ansatzweise bereits vorhande-
nen Bezüge zwischen den vorhandenen tripartiten
Organen auf der EU-Ebene und den in den MOE-
Ländern eingesetzten tripartistischen Gremien auf
das Thema des Beitritts konzentriert werden. Denn
die EU-Integration neuer Mitglieder erfordert neben
der rechtlichen und wirtschaftlichen Angleichung an
den dann gemeinsamen acquis communautaire eine
weitergehende soziale und politische Übereinstim-
mung und entsprechende Strukturen, die die Um-
setzung und langfristige Stabilisierung einer gemein-
samen Werteordnung ermöglichen, kurz: die Etab-
lierung einer organisierten Zivilgesellschaft. Erste
wichtige Schritte dahin sind die zum Teil schon an-
gelaufenen und genannten wechselseitigen Besuchs-
programme, die Unterstützung in organisatorischen
und administrativen Fragen, runde Tische mit ge-
mischten Expertengruppen zu Erweiterungsaspekten
mit anschließender gemeinsamer Stellungnahme, die
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit auch zum
Reformbedarf der EU-Institution selbst, die Stär-
kung der mit den Problemen der EU-Erweiterung be-
fassten tripartistischen Untergliederungen in den
MOE-Ländern beispielsweise durch die Bildung ge-
meinsamer Ausschüsse und der Rat sowie materielle
Hilfe beim Auf- und Ausbau des bisher nur in An-
sätzen vorhandenen, über den Kern an Arbeitsbezie-
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hungen hinausgehenden zivilgesellschaftlichen Insti-
tutionen- und Arbeitsnetzes. Gerade hier sind in allen
Beitrittsländern aktuell erhebliche Defizite zu ver-
zeichnen, nachdem mit der Wende der gemeinsame
zivilgesellschaftlich organisierte Widerstand gegen
die alten Regimes zunehmend ins Leere stieß. Sym-
ptomatisch ist dagegen der Rückzug ins Private ei-
nerseits und zunehmende Staatsverdrossenheit ande-
rerseits. Diese „Unlust an der Gesellschaft“ trifft im
übrigen auch die Arbeitsbeziehungen als einem nach
wie vor wichtigen Teil zivilgesellschaftlicher Organi-
sationsformen hart.

Viertens schließlich können durch gezielte Regio-
nalentwicklung im Rahmen der Kohäsions- und
Strukturfonds in Verbindung mit einem auf diese
Ebene erweiterten Sozialen Dialog auch die Arbeits-
beziehungen intensiviert und gefestigt werden. Da-
durch kann ein erheblicher Nutzen für die Beschäfti-
gungspolitik entstehen. Als ein prädestiniertes Akti-
onsfeld dafür könnten sich hier die verschiedenen
grenzüberschreitenden Euregios erweisen, die es auch
schon zwischen EU- und MOE-Ländern gibt.

Wenn die Europäische Union auf lange Sicht mehr
sein soll als ein nur ökonomisch integrierter Staaten-
verbund, dann muss ihre sozial- und arbeitspolitische
Schieflage sukzessive ausgeglichen werden, was den
Aufbau einer organisierten Zivilgesellschaft mitbein-
haltet. Die Zäsur, die die Aufnahme von MOE-Staa-
ten für die EU bedeutet, kann daher auch als Chance
zur Diskussion der Zielperspektive ihrer eigenen Ent-
wicklung genutzt werden. Gerade weil die Neuauf-
nahme von vielen und nach den hier vorgenommenen
Beurteilungskriterien schwierigen Kandidatenländern
das überkommene Selbstverständnis und die her-
kömmlichen Institutionen der EU-Akteure nicht un-
berührt lassen wird, besteht Grund und Chance zur
Revision. Dies gilt besonders für die Arbeitsbezie-
hungen, deren Handlungsfähigkeit und zivilgesell-
schaftliche Autonomie in den alten und künftigen

EU-Ländern unter erheblichem Veränderungsdruck
steht und deren Europäisierung sich schon bedenklich
von der Entwicklung des Binnenmarktes abgekoppelt
hat.
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